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Zur Reform des Ehe- un Familienrechts

Bemerkungen über Grundlagen un renzen staatlicher Rechtsetzung

Wır leben 1ın einer elit vielfältiger Reformen. INa  a} sS1e bejahen oder verneınen, ob
INan überhaupt allen Anderungsvorhaben diesen anspruchsvollen Namen zuerkennen
0l beides se1 1er dahingestellt. Daß Reformen nıcht schon prior1 Unter-

stützungswürdıges oder Beklagenswertes sınd, da{ß vielmehr aut Ziel un Inhalt
ankommt das se1 1er behauptet. Es se1l auch festgestellt, dafß Anderungsbestrebungen
umfassender Art nıchts Neues sind: der Ruf, dies oder jenes se1l „SCHMILDCI reformandum“,
wırd nıcht Eerst heutzutage erhoben.

SeIit vielen Jahren bemüht INnan siıch 1n der Bundesrepublik iıne Änderung der
zentralen Rechtsnormen über Ehe un Famılie 1. Das oftfizielle Anfangsdatum der
staatlichen Reformbestrebungen aut diesem Rechtsgebiet 1St 1n dem Beschlufß des Deut-
schen Bundestags VO 78 November 1967 sehen, durch den die Bundesregierung
ersucht wiırd, ıne Ommı1ssıon ZUIT Vorbereitung einer umtassenden Reform des Fhe-
un Famıilienrechts einzuberuten. Dıies geschah 1mM Januar 1968 Gremıien un Kommıis-
s1ıo0nen der Kirchen un: gesellschaftlicher Gruppen begleiteten die Arbeit

Dıie Oommıssıon legte ıne Reihe VO  3 Teilberichten 1n orm VO  w} Thesen un: Be-

gründungen VOL. Es folgten verschiedene Gesetzentwürfe, unterschiedlich nach dem
Verbindlichkeitsgrad (Referenten- un: Regierungsentwürte) un: nach dem Gegenstand
der Regelung (Scheidungsrecht un allgemeınes Fherecht SOWI1e Scheidungsverfahrens-
recht), bıs alle diese AÄnderungsvorstellungen 1in dem Entwurt eınes „Ersten (Gesetzes
ZUT Reform des Fhe- un Familienrechts EheRG)“ zusammengefaßt wurden Der
Entwurt wırd nach erster Lesung 1mM Bundestag VO  w eiınem eıgens gebildeten Unteraus-
schu{fß des R echtsausschusses beraten, welcher hofft, seine Arbeit VOL der parlamentarı-

Einzelne Normen un! Normenkomplexe des Ehe- und Familienrechts sind Gegenstand verschiedener
Änderungen SCWESCIL, Es se1 LLUZI das (Gesetz ber die Gleichberechtigung VO  z Mann und Tau un:
die Retorm des Nichtehelichenrechts eriınnert.

S50 hat der Arbeitskreıs für Eherecht eım Kommissarıat der deutschen Bischöte 1n Bonn 1n re1ı Schritten
Stellung bezogen: rwagungen ZULr Retorm des zıvyılen Scheidungsrechts 1ın der Bundesrepublik Deutsch-
and Maäarz (vergriften) ; Thesen ZUT Reform des staatlıchen Scheidungsrechts 1n der Bundesrepublik
Deutschland (Dezember Elemente eınes zeitgemäßen Ehe- un! Familienrechts ulı jeweils
herausgegeben VO genannten Kommissarılat, Bonn, Kaiser-Friedrich-Str. Dıie Stellungnahmen des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken siınd 1n der Reıhe „Berichte und Dokumente“ abgedruckt, her-

ausgegeben VO' Generalsekretarıiat des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Bonn-Bad Godesberg,
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schen Sommerpause 1974 abzuschließen. Es 1St noch unklar, WAann das NeUeEe Recht 1n
raft treten wırd.

In Ng Zusammenhang mı1t diesem Gesetzentwurf 1St der „Entwurf eines Gesetzes
Z Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge“ sehen, den die Bundesregierung
1im November 1973 den gesetzgebenden Körperschaften vorgelegt hat4

Stellt InNna  } auf die Bedeutung beabsichtigter Änderungen ab wird INa  z den Entwurt
des EheRG mMIiıt dem Sorgerechts-Entwurf 1n der Tat als ıne Reform
ezeichnen können WwI1e auch immer seine Ziele und Inhalte bewerten siınd. Miıt
Recht haben die 1n ıhm angesprochenen Fragen iıne breite öftentliche Diskussion her-
vorgerufen. Diese Fragen gehen jeden Bürger an Wıe sıeht die staatliche Rechtsordnung
den Inhalt der Ehe? Unter welchen Voraussetzungen, MI1t welchen Folgen für Ehepart-
HGr und Kınder und 1n welchem Verfahren kann ıne Ehe staatlıch geschieden werden?
Wıe wiıird das Rechtsverhältnis 7zwiıschen Eltern und Kindern zukünftig gestaltet?

In diesen Rahmen, weIlt gesteckt erscheinen MmMags, 1St die beabsichtigte umftfas-
sende Umgestaltung des Jugendhilferechts un die 1n Kurze erwartende Herab-
SCETZUNG des Volljährigkeitsalters einzubeziehen. In einem WAar nıcht unmıittelbar
rechtspolitischen, aber doch emınent politischen Zusammenhang siınd die hıer nıcht
niäher behandelnden brennenden ragen eLtwa der Famılıentörderung, der e1gen-
ständıgen soz1alen Sıcherung der Ta un des Abbaus der Kinderteindlichkeit sehen
bıs hın eiınem umfassenden Beratungs- und Hılfssystem für schwangere Frauen.

Gesellschaftspolitische un rechtliche Grundfragen

iıne solche Vieltfalt VO  e einzelnen Reformen und Änderungen 1M eigentlichen Rechts-
bereich, 1ne solche Fülle VO  =) ungelösten soz1ialen Fragen 1m Umkreis der Famılıe
mussen alle Gruppen und Krätte aut den Plan rufen, die überhaupt gesellschaftspoliti-
sche Verantwortung tragen. Es muß begriften und ZESASL werden, da{fß das Kaleidoskop
geplanter Neuerungen 1LLULr sachgerecht diskutiert und bewältigt werden kann, W CI1LH

eın fundamentaler Zielpunkt, eın ordnender Ma{fstab vorhanden 1St, IMNas INa  = ıh
„tamiliıenpolitisches Gesamtkonzept“ oder WwW1e immer CI

Das Beziehen solcher Grundpositionen wırd immer dringender. Stückweise kommen
die Reformvorstellungen 1n die Oftentlichkeit, stückweise werden S1e diskutiert. Plau-
sıbilität VO Einzellösungen ErSDart nicht die rage nach einer Gesamtwirkung in
oder Jahren; denn hier geht
Wırkungen. Umgestaltungen mıt ausgesprochen langfristigen

Gesellschaftspolitische Grundtragen mussen gestellt werden, präzıse un laut. Kann
die Famiılie auch 1990 noch in eLtw2 das für den einzelnen Menschen und das Gemeın-

leisten, W as s1e früher bewirkte? Kann S1€e heute noch? Wo lıegt ıhr „Stellen-
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wert“ 1M Verhältnis Individualität, Freiheit, Emanzıpatıon, staatlicher Bildungs-
und Sozialtätigkeıit, Arbeitsmarkterfordernissen? Hätten WIr ıne „intakte“ Gesell-
schaft ohne Kinderfeindlichkeit, Drogengefahr, Altenprobleme, Abtreibungsseuche,
Scheidungswaisen, Jugendkriminalität, wenn A SETE Famılıen ıntakt waren”?

Dieser Fragenkatalog ließe sıch verlängern; kann aber vielleicht auch auf ıne
zugegebenermafien holzschnittartige Gesamtfirage reduziıert werden: Ist für heute
un: für 1990 besser, die verfügbaren personellen, politischen, rechtlichen un Afinanziıel-
len Miıttel des Staats und der Gesellschaft rALRE Förderung der Familılie einzusetzen oder
sollte INa  - eıinen beträchtlichen Teil dieser Kräfte 1m außertamiliiären Bereich er wen-

den, da die Famılıulıie doch tendenziell leistungsschwächer werden müuüsse”
Verfassungspolitisch geht darum, Ww1e dıe Staatsorgane Art des Grund-

DZESELIZES nehmen, nach dem Ehe un Famılie „un dem besonderen Schutze der Aat-

liıchen Ordnung“ stehen. Man annn Fhe un Famılie als „Objekt“ des Schutzes un
der Förderung durch den Staat ansehen un stellt sS$1e damit 1n ıne Reihe eLtwa MIIt
dem Mittelstand, der Landwirtschaft, den Kriegsopfern. Man kann aber, über solche
Objektstellung weıt hinausgehend, die Famiıulie auch als ıne dem Staat ıimmer schon
vorgegebene Einrichtung Werten, deren eigenständige Gesetzmäßigkeit und Dynamik
er respektieren o1ilt, dafß S1e einen siıch selbst bestimmenden Ausgangspunkt (ein
AAXIOM) gesellschaftspolitischen Handelns bıldet.

Der historische Befund dessen, W as Famlılıe 1St, und auch die Einordnung des amı-
lienartıkels 1n den Grundrechtskatalog des Grundgesetzes sprechen für die zuletzt

Betrachtungsweıse. Wenn das klar ISt, dann ann ohne die Getahr eines
funktionalistischen Mißverständnisses testgestellt werden, daß die Famılie nach ıhrer
Geschichte un! nach der posıtıven Verfassungsordnung der Bundesrepublik nıcht pr1-
Mar  Ag eın Objekt staatlıcher Fürsorge, sondern zuvörderst 1ne VO  - Staat un Gesellschaft
vorgefundene eigenständige Ordnung darstellt, ohne die der Staat SAl nıcht 1in der
Kage ware, eın menschenwürdiıges Daseın ermöglıchen, eın Instrument ZUT Humanı-
sıerung des zwischenmenschlichen Zusammenlebens allerersten Ranges.

Das Versagen der Famiaıulie: Regel oder Ausnahme?
Von denjenigen, die stärkeren behördlichen Zugrifismöglichkeiten das Wort reden,

wırd auffallend häufig auf das Versagen VO  S Famılien hingewiesen: Eltern mißhandeln
ıhre Kınder, lassen s1e verwahrlosen oder ihre Entfaltungsmöglichkeiten und
Rechte in unvertretbarer Weıse ein. Solche un andere Ausfallserscheinungen s1ibt CS,
vAl 'Teıl MIi1t steigender Tendenz. Das konkrete Versagen einer Famıulıie muß durch
außerfamıliiäre auch behördliche gesetzlich umschriebene Handlungsmöglichkeiten
kompensıiert werden. Dıies 1St 1mM geltenden echt vorgesehen un wırd selit Jahrzehnten
VO  w freien un behördlichen Trägern der Sozialhilfe, der Jugendpflege un der Jugend-
hılfe praktiziert.
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Das Gesamtbild der Reformbestrebungen z1bt aber der rage Anlaß, ob aus dem
Versagensfall auf die Dauer der Regelfall gemacht werden, ob der Mißbrauch Von
Recht un Verantwortung durch einzelne langfristig den Entzug der Rechte und Ver-
antwOortungen bei allen legıtimieren oll Hıer 1St eın Punkt, dem sıch die Geister
scheiden. Dıie einen nehmen die Fälle des Versagens ZUuU Vorwand, die Weichen stärker
1n Rıchtung auft die Wahrnehmung tamıliärer Aufgaben durch außertamiliäre Instanzen

stellen, während die anderen rechtsstaatlich umschriebene, begrenzte Ausnahme-
regelungen wünschen und 1 übrigen mehr darauf vertrauen, dafß die Familie prinzı-
piell ıhre Angelegenheiten selbst besten regeln imstande 1St.

Radıkale Tendenzen

Es wırd hier davon abgesehen, eine Auseinandersetzung mi1t den Thesen jener
führen  ‘9 die Aaus Gründen der Ideologie oder der Systemüberwindung die „bürgerliche“
Ehe un Famılıe weitgehend abschaften möchten. Diese Kräfte haben bisher keinen
bestimmenden Einflufß auf die legislatıven Reformarbeiten nehmen können. Dies test-
zustellen gebietet die Objektivität. Der umfassende Charakter der iınterdependenten
Retormvorhaben ordert aber auch ıne empfindsame Wachsamkeit gegenüber „  1N-
stiegsmöglıchkeiten“ tür eine „Umfunktionierung“ der Gesetze durch die Praxıs.

Es 1St ZUu Beıispiel 1n der Sache iırreführend und politisch unklug, in dem Regierungs-
entwurtf über das Sorgerecht schreiben: „Nach geltendem Recht steht das minder-
Jährige ınd der ‚elterlichen Gewalt“‘. Diese ‚Gewalt‘, die ZU Wohle des
Kındes auszuüben ISt, knüpft ein Gewaltunterworfensein des Kındes Das Klein-
kind ebenso W 1€e der Heranwachsende 1St damit Objekt elterlicher Fremdbestimmung.“
Warum verschweigt INan, da{fß die diskriminierte elterliche Gewalt 1n die „Sorge
für die Person und diejenige für das Vermögen des Kindes aufgeteilt wırd? Was für
eın Famıiılienbild wırd suggerıert, WECNN das Verhalten der Eltern gegenüber ıhren e1ge-
nen Kındern als „Fremdbestimmung“ bezeichnet wırd? Und VOT allem 1St die Bestim-
INUuNg des Jugendamts oder des Vormundschaftsgerichts über das ınd nıcht vıel eher
1ne Fremdbestimmung? Es dıiskreditiert Reformvorhaben, WEeNn s1e in ıhrem eigenen
entscheidenden Ansatzpunkt davon leben, den bisherigen Zustand diftamieren.
Gegenüber solch rechtshistorischen Vertfälschungen muß festgehalten werden, da{fß der
Kern der rechtlichen Regelung des Verhältnisses der Eltern ihren Kındern nıe 1M
willkürlichen Belieben der Eltern bestand, sondern vielmehr VO  } der orge un der
Verantwortung der Eltern bestimmt war.

Im Zusammenhang MmMIiIt radıkalen Tendenzen oll nıcht überbewertet, aber auch
nıcht übergangen werden, daß die Berliner Senatorın für Famaiuılie, Jugend und port 1n
einer Stellungnahme VO 29 1973 ZU Diskussionsentwurf eines Jugendhilfege-
SetTzZeSs tolgende Fassung VO  - Abs vorschlägt: „Famıilien 1mM Sınne dieses Gesetzes
sınd auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften mehrerer oder eınes Erwachsenen mı1ıt
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einem ınd oder mehreren Kındern.“ Als Begründung für diesen „Familienbegriff“
führt die Senatorın in dem Schreiben „Die vorgeschlagene Formulierung vermeidet
iıne der gesellschaftlıchen Wirklichkeit nıcht mehr entsprechende Beschränkung dieses
Begrifts aut standesamtlıch Ehepaare mit Kındern ebenso WwW1e dıe Heraus-
nahme alleinstehender Elternteile mMiıt Kındern.“ Man möchte hoften, daß hier ıne
Klarstellung VO  = dazu berutener Stelle noch erfolgen wird.

Bedeutung un Rechtsstellung der Famiıilie

Man könnte die These aufstellen, yebe manche Probleme in unNnseTEIIN Gemein-
nıcht, WE mehr für die Famılie worden ware Statistiken über drogen-

gefährdete un straftällig gewordene Jugendliche könnten dafür ine zahlenmäßig
greitfbare Stütze se1n. ber die Ursachenforschung soz1ıaler Erscheinungen 1St eın schwie-
r1ges Unterfangen, iınsbesondere dann, wWenn S$1e aut die rage AaNntWwOrten oll Wn ware

geworden, WenNnn

Immer verläfßlicher wiırd jedoch die Behauptung, die Famılie leiste oder leiste 1m
konkreten Fall eben nıcht den entscheidenden un unersetzbaren Beıitrag ZUrLr Eın-

übung e1ınes 7zwischenmenschliıchen Verhaltens, das auf gegenselt1ige Hılfe, Stärkung der
personalen Kräfte 1mM Massenzeıitalter, faıre Konfliktlösung un Herstellung soz1alen
Friedens gerichtet 1St. Für den Jungen Menschen 1St die Famılie die Stätte der freien, 12 -
dividuell geförderten Entfaltung seiner Persönlichkeit 1n all iıhren Bereichen un Be-

zugen (was INa  z} heute blafß un: eigentlich lieblos als „Sozialısationsteld“ umschreıibt,
als W E1 siıch ine Art Exerzierplatz handle). Wer heute Chancengleichheit un
Chancengerechtigkeıit wirklich herstellen un nıcht eLwa MI1t solchen Forderungen NUur

bildungspolitische Umwälzungen garnıeren will, der kommt iın der Schule, Ja 1

Kindergarten spat: Er MU' primär be] der Famılıie ansetzZenN, da die entscheidenden
Grundlagen der „Sozıalısatıon“ des einzelnen Menschen 1n seiınen ersten Lebensjahren
gelegt werden.

Es macht die Stärke un zugleich die Gefährdung VO  - FEhe un Famiıilie als u_r-

sprüngliche 7zwischenmenschliche Einrichtungen aus, da{ß S1€e auch Gegenstand des Nor-

MENSYSLTEMS eiıner Rechtsgemeinschaft sind. Vielleicht 1St die rage nıcht müßig, ob die
Famiılie WAar überleben werde, WEenn staatliches Recht S1e ignoriıeren würde, die Rechts-
ordnung jedoch 1n einem solchen Fall Schiftbruch leiden muüßte. Jedenfalls kann auch
der Staat des zwanzıgsten Jahrhunderts seiner selbst willen nıcht auf die Setzung
VO  - echt für Ehe un Famiıilie verzichten.

SO sıcher ıhm diese Befugnis allgemeın zusteht, eindeut1g 1St der Staat außere
Grenzen und inhaltliche Auflagen gebunden, die sıch AaUusSs der ıhm vorgegebenen Eıgen-
gesetzlichkeıt (der AStruktur) VO Ehe un Famılie ergeben. Dıie Gesetzgebung darf
nıcht als Instrument des Staats benutzt werden, eın „Neu Verständnis“ VO  j Ehe,
eın bestimmtes Rollenverständnis der Ehepartner, eın umgestaltetes Verhältnis 7zwischen
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Eltern un Kındern MmMIt Rechtswirkung aufzuerlegen. Er hat die Lebensgemeinschaft
VO  w} Mann, Ta und Kiındern vielmehr stärken un tördern, da diese siıch
selbst bestimmend, „autonom.“ enttalten ann Man sollte Goethes Wort über die » ge'
pragte Form, die lebend sıch entwickelt“ hier zıtieren dürfen, fordern, da{fß sich
die Famılie „nach dem Gesetz, nach dem S1e angetreten“, entfalten kann.

An diesem Punkt scheiden sıch abermals die Geıister, doch 1St hier die geistige Land-
schaft schlagwortverhangen. Man S  ° Um der Freiheit für Ehe und Famılie willen
colle das Gesetz VO  . jeder inhaltlichen Bestimmung über S1e absehen, könne INa  - den
scheidungswilligen Partner nıcht durch das Recht iıne zerbrochene Ehe ketten, mü{fß-
ten den Kındern mehr Rechte gegenüber ıhren Eltern eingeräumt werden. Das schafte
gerade den gewünschten Freiraum für die Famlılie.

Es schaflt ıh nıcht. SO plausibel jene Argumente klingen INa  - mu{fß näher zusehen:
Zum Inhalt der ehelichen Lebensgemeinschaft enthält das geltende Recht 1n der Nor-
mierung der Ehescheidungsgründe ZWar negatıve, aber doch aussagekräftige Riıcht-
punkte. Die Rechtsprechung hat arüber hinaus die Formel entwickelt, das Recht
VOIAaUS, da{fß die Ehegatten jedenfalls „eine ein1germaßen normale Durchschnittsehe
führen“. Die Scheidungsgründe sollen 1n Zukunft enttallen und durch die Feststellung
der Zerrüttung eıner Ehe CEISCETZLT werden. Die Formel der Rechtsprechung oll nach
einer ausdrücklichen Feststellung 1n der Regierungsbegründung ZU EheRG eben-
ftalls wegfallen Die Vorschriıft über die Namensehe ® soll ersatzlos gestriıchen werden.

SO 111 der Gesetzgeber künftig miıt der Ehe umgehen: Was S1e 1mM Inhalt ausmacht,
äßt 1mM unklaren, W1e s1e aufgelöst werden soll, normilert C: Hıer 1St ordern:
Wenn das staatliche Gesetz die Scheidung gyrundsätzlich N  e regelt und dabej ftundamen-
tale Rechtsaussagen über den Inhalt der ehelichen Lebensgemeinschaft abschaflt, mMu
C der ıhm vorgegebenen Gesetzmäfßßigkeit dieser Lebensgemeinschaft gemäß, auch 1im
Recht weniıgstens annäherungsweise dem Ausdruck verleihen, W as die Ehe ausmacht.
Darın lıegt auch das Fundament der Forderungen des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken, 1m Gesetz Sasc „Die Ehe 1St aut Lebenszeit angelegt“, und dıe eheliche
Lebensgemeinschaft wenıgstens W1e andere europäısche Rechte dahin umschrei-
ben  9 da{ß S1e aut gegenseıt1ige TIreue und Beistand gegründet 1St.

Damıt ware Freiheıit geschaften: Für die Ehepartner untereinander, weıl ıhre LE
bensgemeinschaft ın ihrer personalen Ganzheit und damıt 1n ihrer Würde VO Recht
respektiert wiırd, und für die Ehegatten 1mM Verhältnis Staat und Gesellschaft, weıl
1ne gyestaltete Rechtsinstitution ine klare Grundlage für den Anspruch auf Schutz,
Förderung und Wahrung der Selbstbé5timmung durch die Rechtsgemeinschaft darstellt.

Bundestagsdrucksache 105
Abs des geltenden Ehegesetzes lautet: „Eıne Ehe 1st nıchtig, WE S1C ausschliefßlich der VOI-

wıegend dem 7 weck geschlossen ISt, der Tau die Führung des Famıiılıennamens des Mannes ermOg-
lıchen, hne dafß die eheliche Lebensgemeinschaft begründet werden soll.“
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Grenzen des Zerrüttungsprinz1ps

eın Ehepartner künftig die Scheidung erreichen kann, oll nıcht mehr VO Ver-
schulden des anderen Ehegatten, sondern NULr davon abhängen, ob seıne Ehe „gesche1-
tert  « 1St. Dieser Übergang VO Verschuldens- ZU Zerrüttungsprinzıp wird vornehm-
ıch damıt begründet, da{fß der Rıchter nıcht 1in die höchstpersönlıche Sphäre eindringen
solle und auch kaum ZUr: sicheren Feststellung eınes Verschuldens in der Lage sel; terner

widerspreche dem Wesen der Fhe un verschütte alle Versöhnungsmöglichkeiten,
W E1 das Recht die Ehegatten zwınge, gegeneinander Schuldvorwürfe erheben.

Vor allem das zuletzt Argument hat auch 1n kirchlichen Stellungnahmen
azZu geführt, Verschuldensprinzıp nıcht festzuhalten. ber nıemand täusche sich
darüber hinweg, daß das Schuldigwerden des einen Gatten gegenüber dem anderen seıne

Bedeutung auch für das echt und das Gerechtigkeitsempfinden behalten wiırd. re1ı

eingegangene Bindung eınerselts un: Entlassen AausSs dieser Bindung SCH des Schuldig-
werdens des Partners andererseıts stehen einander als personale Kategorıien auch für das
echt gleichartıg gegenüber. (Für den Christen wird diese Gleichartigkeit transzendiert
durch die sakramentale Gnade un Verheißung Kategorien, die dem weltlichen Recht
des pluralen Staats nıcht zugänglich sınd.)

Wenn die Rechtsordnung 1n dieses personale Gefüge VO  w Freiheit, Bıindung und
Schuld eıner Stelle eingreift, annn S1e das in legitımer Weiıse 198888 Respektie-
rung der Eıgenart ehelicher Lebensgemeinschaft u  =) Das bedeutet: Die Ehe als Rechts-
instıtut auszugestalten, dafß S1€e eichter als eın Mietverhältnis aufgelöst werden kann,
unterwirft dıe freı eingegangene personale Gemeinschaft Zz7weiıler Menschen der wiıllkür-
lichen Entschließung eınes Partners, gefährdet das vertrauensvolle Sich-Aufeinander-
Eınlassen, schwächt den Wıillen ZU taıren Ausgleıch oder ZU geduldigen Aushalten
VO  w} Gegensäatzen und Spannungen. Zur menschlichen Freiheit gehört zutiefst das Sıch-
Verlassen-Können auf das frei gegebene Wort des anderen. Beliebigkeıit un: Willkür
schaften nıcht Freiheit, sondern Unsicherheiten und Abhängigkeiten (um gängıg Aaus$s-

zudrücken: S1€ schaften die Herrschaft des eınen Menschen über den anderen).
Wenn für die Rechtsordnung unmöglıich sein soll oder sich der Ehe wiıllen als

untunlich erweıst, Verschulden festzustellen, muß entschiedener un peinlicher
darauf geachtet werden, daß die Fundamente der Ehe und die elementaren Gerechtig-
keitserwartungen gewahrt werden. Dıie Möglichkeit, daß sıch eın Ehegatte auf seın e1ge-
nNes Versagen un Verschulden! beruten kann, seinen Vorteıl den anderen
Ehepartner mit Billigung der Rechtsordnung durchzusetzen, 1st schlechthin unerträglich.
Sıe stellt die Ehe, dıe doch kraft Verfassung esonderem Schutz steht, eın
„Sonderrecht“, S1e normiert die Ausnahme VO  a eiınem Grundsatz, der das private und
öffentliche Recht VO  - Kulturnationen ausnahmslos beherrscht. Wıe sollte iıne „Freiheit“
beschaften se1n, dıe der Gesetzgeber ın olch widerrechtlicher Weıse gewähren er-

nımmt?
Diese Zusammenhänge werden 1in der Fachdiskussion leider dem im Vergleich
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iıhrer elementaren Bedeutung nıchtssagenden Stichwort „Härteklausel“ behandelt.
Das Wort „Verstoßungsscheidung“, VO  o mancher Seıte nıcht SCIN gehört und difta-
miert, für die Diskussion Nıchtspezialisten die Dınge eher beim Namen.
Der Katholische Arbeitskreis für Eherecht erhebt deshalb mı1ıt m Grund die Forde-
runs, die Berufung auf eigenes unverantwortliches Verhalten musse ausgeschlossen
sein

In dieselbe Rıichtung gehen Forderungen der Evangelischen Famıilienrechtskomis-
S$10N un des Katholischen Arbeitskreises für Eherecht, ıne klare, auch wirtschaftliche
Folgen einschließende Härteklausel vorzusehen. Die CENSZC, verklausulierte Fassung des
Regierungsentwurfs genugt den Erfordernissen der Ehe und der Gerechtigkeit nıcht 8.

Das Wohl der Kınder

Es bleibt unverständlich, daß der Regierungsentwurf des EheRG 1n dem immer-
hın rühere Unerträglichkeiten W1e die Unwiderleglichkeit der Zerrüttungsvermutung
nach dreijähriger Trennung der Ehegatten („Kalenderscheidung“) nıcht mehr enthalten
sınd, über die Belange der Kınder 1im Fall eines Scheidungsantrags vollständig hinweg-
geht Es wiırd nıcht verlangt, keine Ehe scheiden, Aaus der Kinder hervorgegangen
sind. ber x1ibt ıne 1Ns Gewicht tallende Zahl VO  - Fällen, 1in denen das Wohl der
Kinder eıner rechtlichen Trennung der Ehepartner eindeutig entgegensteht. Das (zeset7z
mMu den Richter verpflichten, prüfen, ob dies 1m vorliegenden Fall zutrifit, und
gegebenenfalls die Scheidung ° Sonst verletzt der Gesetzgeber Verantwort-
liıchkeiten, die 1n der Ehe bestehen un: die 1ın seiınem Recht respektieren hat

ngagement der Christen

Die bedeutsamen weıteren Fragen der anstehenden Reformen eLtw2 der OFrtWIr-
kenden Verantwortung der Ehegatten füreinander nach der Scheidung, der behördlı-
chen Eingriffe 1mM Streit zwischen FItern und Kindern, des Entzugs des elterlichen
Sorgerechts auch ohne Verschulden der Eltern, der Berücksichtigung des elterlichen Er-
ziehungsrechts bei der Jugendhilfe sollten sich nach den hier erorterten Grundlagen
für die staatliche Rechtsetzung über Ehe und Famiıilie beantworten lassen. uch sS1e gehen
jeden Bürger A bedürfen intensiver ; öffentlicher Diskussion und ertordern das Enga-

„TIhesen“ (vgl Anm 2), Z Anm These
} Dıe Härteklausel lautet 1n der Fassung des Entwurts des EheRG Bundestagsdrucksache
„ 1568 Die Ehe soll ıcht geschıeden werden, WEn der Antragsgegner die Scheidung ablehnt Uun! außer-
gewöÖhnliche Umstände geltend macht, nach denen die Scheidung für ıhn eine schwere Härte darstellen
würde, daß die Aufrechterhaltung der Ehe auch Berücksichtigung der Belange des Antragstellers
geboten erscheint, obwohl s1e gescheitert ISt. Wirtschaftliche Umstände bleiben außer Betracht.“
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gement vesellschaftlicher Gruppen un gerade der Christen. Die bısherige Diskussion
hat geze1gt, daß sachbezogene Beiträge MT klaren Grundlagen und Konturen Wırkun-
SC haben können. Be1 Stellungnahmen Aaus christlicher Sıcht geht nıcht darum dies
se1 gegenüber leichtfertigen oder böswillıgen Unterstellungen 1er wiederholt die
Bundesrepublik eınem christlichen Weltanschauungsstaat machen oder „katholi-
sche Dogmen“ Andersdenkenden über die staatliche Gesetzgebung aufzuzwingen. Als
Grundlage für das Mıt-Rıngen der Christen ıne das menschenwürdige Zusammen-
leben fördernde Gestaltung des staatlıchen Fhe- und Familienrechts se1l hıer MI1t dem
katholischen Arbeitskreis für Eherecht ® die Denkschrift der anglikanıschen Kommuissıon
ZUr Beratung des englischen Scheidungsrechts zıtlert: 1e€ eiNZ1g christlichen Belange,
dıe (hier 1m staatlichen Recht) behauptet werden mussen, sind der Schutz der Schwa-
chen un die Erhaltung un Stärkung Jjener Elemente 1mM Recht, die ine dauerhafte Ehe
un eın beständiges Familienleben begünstigen, und das sınd Ziele, die keineswegs allein
Christen für soz1al wichtig halten.“

„Erwägungen“” (vgl Anm 238
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